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Original 
S T A D T  B O C H U M  

Bauverwaltung 

1 3 e g r ü n d u n g  

( $  9 Abs. 6 BI3au~) 

zum Bebauungsplan Nr. 355 für ein Gebiet östlich der 
Düppelstraße von Alsenstraße bis Haus Nr. 45 

Innerhalb des sehr stark verdichteten Baubereiches zwischen 

Ferdinandstraße, Witt ener Straße, Oskar-Hoffmann-Straße und 

Universitätsstraße besteht ein großer Nachholbedarf an 
Spielflächen für Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. 

Nach den Richtlinien für die Schaffung von Erholungs-, 

Spiel- und Sportanlagen der Deutschen Olympischen Gesell- 

schaft, dem sogenannten "Goldenen Planv, sollen für die 

Bedarfsermittlung der genannten Altersgruppe Ca. I qm nutz- 
bare Spielfläche pro Kopf der Bevölkerung zugrunde gelegt 

werden. Entsprechend sind bei Ca. 3.400 Einwohner innerhalb 

des Einzugsbereiches rund 3.400 qm öffentliche Spielplatz- 
fläche in Ansatz zu bringen. 

Da der im ersten Bauabschnitt hergestellte Teil des Spiel- 

platzes nur eine Größe von I .55O qm hat, ist es erforderlich, 
diesen um Ca. 1.700 qm unter Inanspruchnahme des nordwestlich 

angrenzenden unbebauten Grundstücks zu erweitern. In gleicher 

Weise geeignete Grundstücke stehen der Stadt nicht zur Verfü- 

gung, so da13 auf ein privates Grundstück zurückgegriffen wer- 

den muß. 

Die der Stadt Bochum entstehenden Kosten sind Überschläg- 

lich mit ca. 155.000,-- DM ermittelt worden. 
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Sofern die benötigte Grundstücksfläche nicht zu ange- 

messenen Bedingungen freihändig erworben werden kann, 

soll sie im Wege der Enteignung beschafft werden. 
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